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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1995

Norm

HbG §18 Abs6 litb

Rechtssatz

Für eine schriftliche Verwarnung ist weder ein bestimmter Wortlaut noch ein Hinweis auf drohende Sanktionen

erforderlich, sondern genügt eine schriftliche Erklärung, der nach der redlichen Verkehrssitte die Bedeutung einer

Verwarnung entnommen werden kann.
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